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Petition: L 20/455- Eingangsbestätigung ALG-Il-Antrag 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Petent begehrt vom Jobcenter Bremen den Erhalt einer Eingangsbestätigung bei der Abgabe 
seines Weiterbewilligungsantrags auf Arbeitslosengeld II in der dortigen Eingangszone. 

Das Jobcenter teilt hierzu mit, dass der Petent dort bereits im letzten Jahr ein gleichlautendes Anliegen 
vorgetragen hatte. Ihm wurde daraufhin erläutert, dass während des Zeitraums der pandemiebeding-
ten Einschränkung von unterminierten Vorsprachen die Ausgabe von Eingangsbestätigungen in den 
Räumlichkeiten des Jobcenters nicht möglich ist. Ferner wurde er auf die hauseigene Homepage und 
die alternativen Zugangswege zum Jobcenter (z.B. terminierte Vorsprache, telefonische, elektroni­
sche und digitale Möglichkeiten der Kontaktaufnahme) hingewiesen und insbesondere erläutert, dass 
bei Stellung des Weiterbewilligungsantrages im Online-Verfahren über den Link jobcenter.digital 
automatisiert über das System eine Eingangsbestätigung inklusive einer Zusammenfassung aller 
eingereichten Unterlagen übermittelt wird. Auch bei einer Unterlageneinreichung über das "Kontakt­
formular" auf der Jobcenter-Homepage werde die Einreichung ohne große digitale Hürden in allge­
meiner Form per E-Mail bestätigt. 

Darüber hinaus erklärt das Jobcenter im Hinblick auf die vorliegende Petition, dass grundsätzlich jedes 
Poststück von der Poststelle des Hauses mit einem offiziellen Eingangsstempel versehen und somit 
der Tag des Posteingangs nachvollziehbar gemacht wird. Der Hausbriefkasten werde morgens und 
mittags geleert. Morgens erhielten die Poststücke das Datum vom Vortag, mittags das Tagesdatum. 
Montagmorgen werde das Eingangsdatum vom vorhergehenden Werktag, i. d. R. also vom Freitag 
gestempelt. Die Poststücke, die schriftlich mit der Post eingehen erhielten das Tagesdatum. 

So sei es auch im Beschwerdefall des Petenten im Jahr 2021 gewesen (Postversand nach Angaben 
des Petenten am 24.02.21, Eingangstempel des Jobcenters vom 25.02.21). 
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Im Zusammenhang mit den pandemiebedingt veränderten Abläufen seit März 2020 ist das Jobcenter 
dazu übergegangen, keine Eingangsbestätigungen bei unterminierten Vorsprachen mehr auszuhän­
digen. Aus dortiger Sicht sei auch der Beweiswert einer pauschalen Eingangsbestätigung fraglich, 
zumal dann, wenn zugleich eingereichte Anlagen nicht im Detail aufgeführt würden. 
Alternativ könnten auch Kopien gestempelt werden. Hierfür müsste die Eingangszone aber entweder 
selbst kopieren und auf den Originalen die Abgabe mit Stempel bestätigen; sofern die Kunden kopie­
ren müsste jede einzelne Seite mit dem jeweiligen Original verglichen werden. Sämtliche Varianten 
nehmen viel Zeit in Anspruch Zeit, die das Jobcenter lieber in qualitativ gute Beratungsgespräche 
investieren möchte. Daher sollen diese auch in der Eingangszone des Jobcenters vorwiegend als 
terminierte Vorsprachen durchgeführt werden. Sollte in diesem Kontext nun wieder dazu zurückge­
kehrt werden, auf Kund:innenwunsch Eingangsbestätigungen für vielfältigste Unterlageneinreichun-
gen auszugeben, wirke sich ein solches Vorgehen aus Sicht des Jobcenters aufgrund des damit ver­
bundenen Zeitverzuges nicht förderlich für den Prozess der terminierten Vorsprachen aus. Insgesamt 
müsse vor allem bei einer flächendeckenden Wiedereinführung der Ausgabe von (aussagekräftigen) 
Eingangsbestätigungen damit gerechnet werden, dass alle vorsprechenden Kundinnen wieder län­
gere Wartezeiten in Kauf nehmen müssten; dies wolle aber niemand. 

Gesetzlich vorgeschrieben ist die Aushändigung einer Eingangsbestätigung nicht und auch die sog. 
Fachlichen Weisungen der Bundesagentur für Arbeit für das SGB II sehen dieses Vorgehen nicht vor. 
Allerdings existiert - und darauf weist der Petent in seiner Eingabe zu Recht hin - seitens der Zentrale 
der Bundesagentur eine, die Jobcenter vor Ort nicht bindende Information (Weisung mit Informa­
tionscharakter im SGB II 201806011 vom 20.06.2018) dahingehend, dass man für den Bereich des 
SGB II die Ausstellung von Eingangsbestätigungen für Fallgestaltungen befürworte, in denen Kundin­
nen dieses Anliegen explizit zum Ausdruck bringen bzw. daran ein berechtigtes Interesse haben, 
um im Zweifel insbesondere die fristgerechte Einreichung von Unterlagen wie Leistungsanträge und 
Widersprüche belegen zu können. 

Kurzum und auf den Punkt gebracht stehen sich im Einzelfall u.U. berechtigte Kund:inneninteressen 
sowie das Interesse des Jobcenters an einem möglichst reibungslosen und ohne lange Wartezeiten 
auskommenden Verwaltungsablaufs in seinen Eingangszonen gegenüber. Ferner ist der Aspekt zu 
beachten, dass auch heutzutage noch immerein hoher Anteil an Kundinnen aus unterschiedlichsten 
Gründen (noch) nicht davon Gebrauch macht, die oben beschriebenen neuen Zugangswege zum 
Jobcenter in Gänze zu nutzen, um hierüber eine automatisierte Eingangsbestätigung zu erhalten. 

Aus diesem Grund hat mein Haus nochmals das Gespräch mit der Geschäftsführung des Jobcenters 
gesucht. 

Einigkeit besteht bei dem Punkt, dass die Kundinnen im Regelfall anstelle einer persönlichen Unter­
lagenabgabe weiter die bestehenden Wege der Unterlagenübermittlung nutzen sollen (Unterlagen­
einwurf in den Hausbriefkasten sowie postalische Versendung, deren Eingänge im JC jeweils mittels 
Eingangstempel aktenkundig gemacht werden). Zudem soll das Jobcenter gerne weiterhin die Über­
sendung per E-Mail und Nutzung des Online-Angebots in Form von jobcenter.digital oder seiner 
Homepage bewerben werden. Dies alles trägt dazu bei, die knappen Personalressourcen schwer­
punktmäßig für zügige Bearbeitung der Leistungsanträge der Kundinnen sowie deren Vermittlung in 
Arbeit einzusetzen. 

Bezüglich der Frage der Eingangsbestätigungen konnte eine Verständigung dahingehend erzielt 
werden, dass im Zuge der Rückkehr des pandemiebedingt zurückgefahrenen Präsenzbetriebes im 
Einzelfall und auf besonderen Kundlnnenwunsch hin bzw. bei objektiv berechtigtem Kundinneninte­
resse künftig (wieder) Eingangsbestätigungen ausgestellt werden. Hierbei trifft die Fallkonstellation 
des berechtigten Kundinneninteresses für Sachverhalte zu, in denen fristwahrende Unterlagen (insb. 
wie Leistungsanträge und Widersprüche) persönlich eingereicht werden. Die Eingangsbestätigung 
kann dabei bspw. durch Eingangsstempel auf einer im Jobcenter zu fertigenden Kopie des eingereich­
ten Schriftstücks oder bedarfsweise durch separate Bescheinigung erfolgen. Die nähere inhaltliche 
Ausgestaltung der auszustellenden Eingangsbestätigung bleibt den Vorgaben der Geschäftsführung 
des Jobcenters Bremen überlassen. 
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SWAE begrüßt die mit dem Jobcenter gefundene Lösung, da sie einen guten Kompromiss zwischen 
den beiderseitigen Interessenlagen herstellt und zugleich diejenigen Kundinnen, die ein berechtigtes 
Interesse am Nachweis des Einganges ihrer Unterlagen haben, jedoch das digitale Angebot des Job­
centers (noch) nicht nutzen können, die erforderliche Rechtssicherheit erhalten. 

Vor diesem Hintergrund sehe ich die berechtigte Eingabe des Petenten als erledigt an. 

Ich bitte daher dem Petenten mitzuteilen, dass seiner Petition abgeholfen wurde. Er kann künftig auf 
explizite Nachfrage bzw. bei Vorliegen eines berechtigten Interesses eine Eingangsbestätigung für im 
Jobcenter Bremen eingereichte Unterlagen erhalten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Kristina Vogt 
(Senatorin) 




